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(1) Das Mfo führt den Kampf gegen die Feinde in enger Zusam
menarbeit mit den 7,'crhthtigen und mit Unterstützung aufrech
ter Patrioten. Auf der Grundlage des Vertrauens undL der be
wußten Verantwortung der Bürger ist die revolutionäre Mas- 
senwachsamkcit in der Deutschen Demokratischen Republik 
weiter zu erhöhen. Das KfS stützt sich dabei auf eine brei
te gesellschaftliche Basis, um die Sicherheit der Staats
und Gesellschaftsordnung in noch größerem Umfang zu gewähr
leisten und zu einer weitgehenden Reduzierung und Aus
schließung störender und hemmender Faktoren der Entwick
lung in allen gesellschaftlichen Bereichen beizutragen,

(2) Das MfS .erfüllt die Abwehr- und Aufklärungsaufgaben 
unter Anwendung spezifischer Mittel und Methoden,
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(1) Das Mf3 arbeitet eng mit anderen staatlichen Organen 
zusammen, insbesondere mit den Schutz- und Sicherheitsorganon 
sowie den Rechtspflegeorganen.

(2) Das MfS hat das Recht, zu allen Problemen der staatlichen 
Leitung, durch die Fragen der staatlichen Sicherheit berührt 
werden, Stellung zu nehmen und Vorschläge zu machen. Im Rahmen 
der allgemeinverbindlichen Rechtsvorschriften und Beschlüsse 
ist es befugt, Forderungen gegenüber den zuständigen Stellen 
zu erheben.


